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Betreff

Besetzung der Beiräte der Kindertagesstätten Lütje Lüüd und der 
Evangelischen Kindertagesstätte Lütjensee

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjensee (Entscheidung) 28.03.2017 Ö

Sachverhalt:
Gemäß § 18 Kindertagesstättengesetzes Schleswig-Holstein (KiTaG) ist in einer 
Kindertagesstätte mit zwei oder mehr Vormittagsgruppen ein Beirat einzurichten. Er ist zu 
gleichen Teilen aus Mitgliedern der Elternvertretung, Vertreter/innen der pädagogischen 
Kräfte und des Trägers zu besetzen. Bei Kindertageseinrichtungen, die wie in Lütjensee 
nicht von einem öffentlichen Träger betrieben werden, sind Vertreter/innen der 
Standortgemeinde hinzuzuziehen. 
Die beiden Kindertageseinrichtungen in Lütjensee erfüllen diese Voraussetzungen. Bislang 
sind aber keine Vertreter/innen der Standortgemeinde entsandt worden.

Beiräte wirken bei wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Entscheidungen der 
Kindertagesstätte mit. Dieses sind insbesondere die Bewirtschaftung der zugewiesenen 
Mittel, der Stellenplan, die Festsetzung der Öffnungszeiten und der Elternbeiträge sowie die 
Festlegung der Aufnahmekriterien. Erfahrungsgemäß tagen Beiräte einmal im Jahr im 4. 
Kalenderquartal zur Beratung des Wirtschaftsplanes. 

Die Besetzung mit je zwei Vertreter/innen hat sich in anderen Einrichtungen bewährt.

Der Sozial- und Kulturausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.02.2017 (TOP 10) mit der 
Thematik befasst und Vertreter/innen vorgeschlagen. Diese sind von der Gemeindevertre-
tung zu wählen. Verwaltungsseitig wird empfohlen, dass Frau Bürgermeisterin Stentzler als 
Vertreterin bestimmt wird.
 

Beschlussvorschlag:
Es werden gewählt:

Mitglied Vertreterin
Kindertagesstätte Lütje Lüüd
Stefan Lehmhaus Ulrike Stentzler
Durmis Özen

Ev. Kindertagesstätte Lütjensee
Patrick Marsian Ulrike Stentzler
Tore Sternberg

Finanzielle Auswirkungen:
Sitzungsgeld



Anlagen:
---
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